
Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Sehr geehrter Herr █████, 

Ihr Antrag vom 17. Juni 2016 „Gutachten für die Grenzöffnung 

im Jahr 2015“ wurde am 22. Juni 2016 beschieden. Sofern Sie 

eine Fotokopie des Bescheides benötigen, bitte ich um 

Übermittlung Ihrer aktuellen postalischen Anschrift bis zum 

20. Februar 2020. Anderenfalls werde ich davon ausgehen, dass 

sich Ihr Anliegen zwischenzeitlich erledigt hat. 

Die aktuellen Datenschutzhinweise, die Sie über die Erhebung 

und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 

Verwaltung des Deutschen Bundestages informieren, sind unter 

folgendem Link abrufbar: 

https://www.bundestag.de/datenschutz 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

████

████████

███████████████████████

Berlin, 4. Februar 2020 
Geschäftszeichen:  

ZR 4-1334-IFG-402/2016 
Bezug:  

1. Ihre E-Mail vom 17. Juni 2016 

2. Bescheid vom 22. Juni 2016 
3. Ihre E-Mail vom 

21. Januar 2020 
Anlagen:  
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